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gut in Churrätien, das ihm Arnolf cum sue auctoritatis pre- 
cepto donavit, mit Erzbischof Hatto und dem Abt von Lorsch.1) 
Seinem Vasallen Reginbod hatte Arnolf zehn Hufen geschenkt2), 
die auch dieser an Hatto, den Erzbischof von Mainz und Abt 
von Lorsch vertauscht.3) Ludwig das Kind bestätigt diesen Ver­
trag, indem er zunächst die leider verlorene Privaturkunde Regin­
bods schreiben, daraufhin aus Litten des Erzbischofs noch ein 
besonderes Bestätigungsdiplom ausstellen läßt (qualiter sint 
nominata in precepto eiusdem Reginbodonis, quod ad con­
firmandum huiusmodi concambium sibi conscribi iussimus, 
insertum continetur. Hoc ita peracto precatus est prelibatus 
episcopus et abba . . corroborari)4). Es bleibt endlich noch ein
Diplom Ottos II. heranzuziehen. Dieser hatte seinem Schenk 
Livo die Villa Biendorf geschenkt.5) RegaIis potentiae Iicentia 
et imperatorie mariestatis permissione geht diese Villa vier Jahre 
später an Erzbischof Adalbert von Magdeburg tauschweise über.6) 
Wahrscheinlicher ist doch, daß die Erlaubnis des Kaisers Hindernisse 
aus dem Wege räumte, die der als Gegenleistung vorgenommenen 
Vergabung von Kirchengut entgegenstanden, als daß sie Beschrän­
kungen im Eigentumsrecht des Schenken beseitigen wollte7).

Schließlich muß noch über die wohl häufigste Weitervergabung 
in Form der Prekarie gehandelt werden. Der Vorgang unterscheidet 
sich erheblich vom Tausch und der Verschenkung. Zwar gingen 
mit sofortiger Wirkung die Rechte des bisherigen Eigentümers 
auf die Kirche über, aber ihm blieben auf Lebenszeit Besitz und 
Nutzung des vergabten Gutes sowie eines anderen aus dem kirch­
lichen Eigentum vorbehalten. Ludwig der Fromme hatte seinem 
Getreuen, dem berühmten Biographen Karls des Großen Linhard, 
den Ort Michelstadt im Odenwald mit einer hölzernen Kirche 
geschenkt.8) Der Vorgang ist durch die anekdotenhafte Ausschmük- 
kung im Lorscher Chartular9) mit alten Märchenmotiven bekannt 
geworden.16) Einhard gründete eine Zelle und überträgt sie nebst
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